
 

 

 

 

Information für Tarifbeschäftigte beim Land Hessen 
 

Strukturausgleich für übergeleitete Beschäftigte 
 

Positives BAG-Urteil zur Anspruchsberechtigung 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
für aus dem BAT in den TV-H zum 01.01.2010 Übergeleitete ist nach § 12, Abs. 1 TVÜ-H 
(Überleitungstarifvertrag) zum 01.01.2012 der Anspruch auf Strukturausgleichszahlungen 
wirksam geworden. Dieser Anspruch gilt jedoch nur in den Fällen und Fallgestaltungen, die 
nach § 12 TVÜ-H in Anlage 3 aufgeführt sind. 
 
Zwischen ver.di und dem Land Hessen ist (ebenso wie gegenüber der TdL in den übrigen 
Ländern) streitig gewesen, wie in Anlage 3 zu § 12 TVÜ-H die Spalte 3 „Aufstieg“ in den 
Fällen zu bewerten ist, die die Angabe „ohne“ enthalten. ver.di ist der Auffassung, dass hier 
maßgeblich ist, dass zum Zeitpunkt der Überleitung ein Bewährungs- oder 
Fallgruppenaufstieg ausstand, also die Eingruppierung zum Zeitpunkt der Überleitung 
maßgebend ist. 
 
Demgegenüber vertritt die Arbeitgeberseite die Auffassung, dass es auf die originäre 
Tätigkeit ankomme, aus der sich ggf. bereits Aufstiege ergeben hätten (sogenannte 
Aufstiegsketten). 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG hat sich in einem durch ver.di Rechtsschutz vertretenen 
Fall nach TVÜ-L (§ 12, Anlage 3) am 18.10.12 die Rechtsauffassung der ver.di bestätigt 
(Az.: 6 AZR 261/11). Da § 12 und Anlage 3 TVÜ-H wortgleich mit der Regelung des TVÜ-L 
übereinstimmen, gilt die BAG-Entscheidung auch für die hessische Tarifsituation. 
In der Pressemeldung des BAG Nr. 75/12 heißt es u. a. : „Bei Heranziehen des Grund-
satzes der objektiven Auslegung und des Gebotes der Normenklarheit ist der Normbefehl 
des Merkmals „Aufstieg ohne“ jedoch dahin zu verstehen, dass der Anspruch auf 
Strukturausgleich schon dann besteht, wenn die für die Vergütung des Angestellten im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des TVÜ maßgeblichen Vergütungsgruppe keinen (weiteren) 
Aufstieg zuließ“. 
 
Uns ist bekannt, dass in diesem Jahr in Hessen in einzelnen Fällen, die der o. g. 
Fallgestaltung unterliegen, der Anspruch auf eine Strukturausgleichszahlung verweigert 
worden ist. 
 
Wir empfehlen Beschäftigten, die Ansprüche nach § 12 TVÜ-H haben könnten, ihre 
Anspruchsberechtigung erneut und im Sinne o. g. BAG-Entscheidung zu prüfen. 
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Mitgliedschaft in ver.di lohnt sich! 
 
Erfolgreiche Tarifpolitik 

Erfolgreiche Interessenvertretung in 

Rechtstreitigkeiten 
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